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Generalversammlung der

Feba Holding AG,
Rätikonstr. 31, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Die Aktionäre sind zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen am Mittwoch, dem
1. Dezember 2004, Beginn um 11.00 Uhr, Eingangskontrolle ab 9.30 Uhr, im SEEDAMM
PLAZA, Seedammstr. 3, 8808 Pfäffikon (SZ), Schweiz.

1. Begrüssung

2. Feststellung der Stimmenanzahl und der Beschlussfähigkeit. Wahl des Stimmen-
zählers

3. Genehmigung der Traktandenliste

4. Abnahme der Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 3.11.2003
(erster Teil) und vom 10.12.2003 (zweiter Teil)

5. Erläuterungen des Geschäftsberichtes 2003/04

6. Abnahme des Geschäftsberichtes des Geschäftsjahres 2003/04 des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt den Geschäftsbericht zu genehmigen.

7. Erläuterung der Jahresrechnung 2003/04

8. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2003/04

9. Abnahme der Jahresrechnung 2003/04
Der Verwaltungsrat beantragt die Jahresrechnung zu genehmigen.

10. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung aus der Jahresrechnung 2003/04
Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag auf die neue Rechnung.

11. Entlastung von Verwaltung und Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2003/04
Der Verwaltungsrat beantragt der Verwaltung und der Revisionsstelle Décharge zu ertei-
len.

12. Wahl der Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
Der Verwaltungsrat beantragt die Revisionsstelle Näff Treuhand AG wieder zu wählen.

13. Beschlussfassung über die Abgabe von eigenen Aktien der Gesellschaft zum
Nominalwert an Geschäftsführer von Konzerngesellschaften (2⁄3 Mehrheit nötig)
Die Geschäftsführer von Konzerngesellschaften sollen, teilweise in Form von Aktien, wel-
che die Gesellschaft an sich selbst hält (eigene Aktien), entschädigt werden.
Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Generalversammlung die Abgabe eigener Aktien
zu Nominalwerten an Geschäftsführer von Konzerngesellschaften im Umfang von maxi-
mal 7% des bestehenden Aktienkapitals genehmigt und gleichzeitig Ansprüche von
Aktionären auf derartige eigene Aktien ausschliesst.
Der Ankauf von eigenen Aktien durch die Feba Holding AG zum Zweck der Ausgabe im
Zusammenhang mit diesem Aktienbezugsrecht wird ausgeschlossen.

14. Geschäftsprognosen und Empfehlungen der Verwaltung
Die Verwaltung trägt den Sachstand der einzelnen Projekte vor. Sie nimmt Stellung zu den
Entwicklungsmöglichkeiten der Beteiligungen und prognostiziert deren Grenzen.

15. Beschlussantrag zur Geschäftsfortführung für das Geschäftsjahr 2004/05
a. Die Verwaltung wird beauftragt alle Aktiven (Liegenschaften und/oder Beteiligungen) zu

verkaufen. Hierzu darf die Verwaltung alle Massnahmen ergreifen, welche ihr geeignet
erscheinen eine Wertsteigerung zu erzielen, dies umfasst auch Reinvestitionen. Die
Verwaltung ist angehalten die Verkaufsmassnahmen noch im Geschäftsjahr 2004/05 zu
beenden.

b. Die Verwaltung wird des Weiteren beauftragt, nach erfolgtem Verkauf der wesentlichen
Beteiligungen, eine Generalversammlung einzuberufen, in der über die Fortführung
oder Schliessung der Gesellschaft Beschluss zu fassen ist. Entsprechende
Businesspläne sind der Versammlung vorzulegen.

16. Varia

Der Geschäftsbericht, die Bilanz und der Revisionsbericht liegen 20 Tage vor Versamm-
lungsbeginn am Sitz der Gesellschaft und bei der Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, 8832
Wollerau, Schweiz, zur Einsicht auf. Vorherige Anmeldung ist jedoch unbedingt erforderlich, da
die Büros nicht durchgängig besetzt sind.

Zutritt zur Generalversammlung nur mit neuen Aktien-Sammelzertifikaten
Zutritt wird nur gewährt, wenn die neuen Aktien-Sammelzertifikate, mit dem gemäss
Beschluss der GV vom 10.12.2003 herabgesetzten Aktienkapital, vorgelegt werden. Alte
Aktientitel berechtigen nicht zur Teilnahme an dieser Generalversammlung.
Um nicht von der Teilnahme an der Generalversammlung ausgeschlossen zu sein, kann jeder
Besitzer von alten Aktien und Zertifikaten diese noch bis zum 23.11.2004 in neue Aktien-
Sammelzertifikate tauschen. Später eingehende Tauschaufträge (Postauslieferungsdatum)
werden erst nach der Generalversammlung bearbeitet. Zum Tausch sind die Aktien per
Einschreiben an die Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, CH-8832 Wollerau, zu senden.

Alle Aktionäre, welche ein neues Aktien-Sammelzertifikat bei der Feba Bau AG deponiert
haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage der gültigen Originaldepot-
bestätigung und eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt.

Aktionäre, welche ihr Aktien-Sammelzertifikat nicht bei der Feba Bau AG deponiert haben,
erhalten die Zutrittserlaubnis zur Versammlung und Stimmrecht nur, wenn sie ihre neuen
Aktien-Sammelzertifikate im Original oder eine entsprechende Original-Depotbestätigung
einer Bank, eines Notars oder Rechtsanwaltes vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen
die Anzahl der Aktien-Sammelzertifikate, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert
enthalten, und über die Dauer der Generalversammlung hinaus hinterlegt sein.

Auf das Recht der Aktionäre, ihre Stimmrechte durch einen anderen, schriftlich bevollmächtig-
ten Aktionär vertreten zu lassen (Art. 17 der Statuten) wird hingewiesen.

Um schriftliche Anmeldung bis zum Donnerstag, dem 25. November 2004, wird gebeten.
Anmeldungen zur Generalversammlung erbitten wir an die Feba Bau AG, Etzelstrasse 17, 
CH-8832 Wollerau, oder per Fax an +41 1 78 78 320 oder per E-Mail an: zentrale@feba.ch.

Anmelde- und Vollmachtsformulare sowie weitere Auskünfte erhalten Sie im Kundenservice-
büro, Tel. +49 8224 804699, Fax +49 8224 804692 oder E-Mail: kundenservice@feba.ch

Vaduz, den 29.10.2004
Für den Verwaltungsrat

Werner Müller, Präsident268724
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